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Der EuropDer Europääische Gerichtshof fische Gerichtshof füür r 
MenschenrechteMenschenrechte

��Organ des Europarats, Sitz in StraOrgan des Europarats, Sitz in Straßßburgburg

��gegrgegrüündet 1959; seit 1998 stndet 1959; seit 1998 stäändiger ndiger 
Gerichtshof (11. Protokoll)Gerichtshof (11. Protokoll)

��47 Richter in f47 Richter in füünf Sektionennf Sektionen

��Ca. 640 MitarbeiterCa. 640 Mitarbeiter

��Budget 2011: Budget 2011: €€ 59.000.000,59.000.000,--

��ZustZustäändig fndig füür Individualbeschwerden und r Individualbeschwerden und 
Staatenbeschwerden Staatenbeschwerden 
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Arbeitsbelastung des EGMRArbeitsbelastung des EGMR

��1.499 Urteile (2.607 Beschwerden); davon 1.499 Urteile (2.607 Beschwerden); davon 
19 zu 19 zu ÖÖsterreichsterreich

��38.500 Beschwerden f38.500 Beschwerden füür unzulr unzuläässig erklssig erkläärt rt 
(+ 11.800 administrativ erledigt)(+ 11.800 administrativ erledigt)

��61.300 neue Beschwerden an einen 61.300 neue Beschwerden an einen 
EntscheidungskEntscheidungsköörper zugewiesenrper zugewiesen

��Ende 2010: ca. 162.000 Beschwerden Ende 2010: ca. 162.000 Beschwerden 
anhanhäängigngig
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Individualbeschwerde Individualbeschwerde ––
formale Zulformale Zuläässigkeitsvoraussetzungenssigkeitsvoraussetzungen

�� ParteiPartei-- und Prozessfund Prozessfäähigkeit (jede nathigkeit (jede natüürliche rliche 
Person, nichtstaatliche Organisation oder Person, nichtstaatliche Organisation oder 
Personengruppe)Personengruppe)

�� Opfereigenschaft des BeschwerdefOpfereigenschaft des Beschwerdefüührers hrers 
(Betroffenheit und Beschwer); nachtr(Betroffenheit und Beschwer); nachträäglicher glicher 
Wegfall durch Anerkennung der Verletzung und Wegfall durch Anerkennung der Verletzung und 
WiedergutmachungWiedergutmachung

�� ErschErschööpfung aller (effektiven) innerstaatlichen pfung aller (effektiven) innerstaatlichen 
Rechtsmittel (vertikal und horizontal)Rechtsmittel (vertikal und horizontal)

�� Beschwerdefrist von sechs MonatenBeschwerdefrist von sechs Monaten
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Individualbeschwerde Individualbeschwerde ––
inhaltliche Zulinhaltliche Zuläässigkeitsprssigkeitsprüüfungfung

�� Anwendbarkeit der Konvention (Anwendbarkeit der Konvention (ratione temporis, ratione ratione temporis, ratione 
loci, ratione materiae, ratione loci, ratione materiae, ratione personaepersonae))

�� Keine offensichtliche UnbegrKeine offensichtliche Unbegrüündetheit der Beschwerdendetheit der Beschwerde
�� Erheblichkeit der behaupteten Konventionsverletzung:Erheblichkeit der behaupteten Konventionsverletzung:

�� kein erheblicher Nachteilkein erheblicher Nachteil
�� keine Erforderlichkeit der Prkeine Erforderlichkeit der Prüüfung in Hinblick auf Achtung der fung in Hinblick auf Achtung der 

MenschenrechteMenschenrechte
�� PrPrüüfung durch innerstaatliches Gericht erfolgtfung durch innerstaatliches Gericht erfolgt

�� Fehlen sonstiger UnzulFehlen sonstiger Unzuläässigkeitsgrssigkeitsgrüünde:nde:
�� AnonymitAnonymitäät der Beschwerdet der Beschwerde
�� Res Res iudicataiudicata
�� AnhAnhäängigkeit vor einer anderen internationalen ngigkeit vor einer anderen internationalen 

Untersuchungsinstanz (Untersuchungsinstanz (LitispendenzLitispendenz) ) 
�� Missbrauch des Beschwerderechts (Missbrauch des Beschwerderechts („„contemptcontempt of of courtcourt““))
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Individualbeschwerde Individualbeschwerde ––
Gang des VerfahrensGang des Verfahrens

�� Einbringung der Beschwerde (Beschwerdeformular, kein AnwaltszwanEinbringung der Beschwerde (Beschwerdeformular, kein Anwaltszwang, g, 
Amtssprache eines der Mitgliedstaaten)Amtssprache eines der Mitgliedstaaten)

�� PrPrüüfung der Zulfung der Zuläässigkeit durch Einzelrichter ssigkeit durch Einzelrichter 
→→ ZurZurüückweisung, wenn dies ohne weitere Prckweisung, wenn dies ohne weitere Prüüfung mfung mööglich istglich ist
→→ Verweisung an Ausschuss (3 Richter) oder Kammer (7 Richter)Verweisung an Ausschuss (3 Richter) oder Kammer (7 Richter)

�� Zustellung an die belangte Regierung zur Stellungnahme (ab hier Zustellung an die belangte Regierung zur Stellungnahme (ab hier muss muss 
der Bf. von einem Anwalt vertreten werden)der Bf. von einem Anwalt vertreten werden)

�� Entscheidung durch Ausschuss von drei Richtern (einstimmig)Entscheidung durch Ausschuss von drei Richtern (einstimmig)
→→ ZurZurüückweisung der Beschwerde als unzulckweisung der Beschwerde als unzuläässigssig
→→ Annahme der Beschwerde als zulAnnahme der Beschwerde als zuläässig und Entscheidung in der ssig und Entscheidung in der 

Sache, wenn gefestigte Rechtsprechung vorliegt (Sache, wenn gefestigte Rechtsprechung vorliegt („„KlonfKlonfäällelle““))
→→ Verweisung an Kammer (7 Richter)Verweisung an Kammer (7 Richter)

�� Entscheidung Entscheidung üüber Zulber Zuläässigkeit und Begrssigkeit und Begrüündetheit der Beschwerde ndetheit der Beschwerde 
durch Kammer von sieben Richterndurch Kammer von sieben Richtern

�� eventuell Verweisung an die Groeventuell Verweisung an die Großße Kammer (17 Richter)e Kammer (17 Richter)
�� ÜÜberwachung der Durchfberwachung der Durchfüührung des Urteils durch das Ministerkomiteehrung des Urteils durch das Ministerkomitee
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Empfehlung vorlEmpfehlung vorlääufiger Maufiger Maßßnahmennahmen

�� PrPrääsident der Kammer kann der belangten sident der Kammer kann der belangten 
Regierung vorlRegierung vorlääufige Maufige Maßßnahmen nahe legen, nahmen nahe legen, 
um irreparable Schum irreparable Schääden abzuwenden (Art. 39 den abzuwenden (Art. 39 
Verfahrensordnung).Verfahrensordnung).

�� Bindende Wirkung der Empfehlungen Bindende Wirkung der Empfehlungen ––
Missachtung begrMissachtung begrüündet eine Verletzung von ndet eine Verletzung von 
Art. 34 EMRK.Art. 34 EMRK.

�� In der Praxis In der Praxis v.av.a. bei drohender Verletzung von . bei drohender Verletzung von 
Art. 2, Art. 3 EMRK oder Protokoll Nr. 6 und Art. 2, Art. 3 EMRK oder Protokoll Nr. 6 und 
Nr. 13 durch Abschiebung / Auslieferung.Nr. 13 durch Abschiebung / Auslieferung.

�� Empfehlung kann beantragt werden oder von Empfehlung kann beantragt werden oder von 
Amts wegen erfolgen.Amts wegen erfolgen.



88

Wirkungen der Urteile des EGMRWirkungen der Urteile des EGMR

�� Feststellung einer Verletzung der EMRK ohne Feststellung einer Verletzung der EMRK ohne 
Gestaltungswirkung (keine Aufhebung innerstaatlicher Gestaltungswirkung (keine Aufhebung innerstaatlicher 
Gesetze oder Entscheidungen)Gesetze oder Entscheidungen)

�� Rechtliche Verpflichtung des Mitgliedstaates, das Urteil Rechtliche Verpflichtung des Mitgliedstaates, das Urteil 
zu befolgen (Art. 46 EMRK): zu befolgen (Art. 46 EMRK): 
-- BeendigungspflichtBeendigungspflicht
-- WiedergutmachungspflichtWiedergutmachungspflicht
-- Verhinderung kVerhinderung küünftiger gleichartiger Verletzungen (generelle nftiger gleichartiger Verletzungen (generelle 

Wirkung)Wirkung)

�� Zuspruch einer gerechten EntschZuspruch einer gerechten Entschäädigung nach Art. 41 digung nach Art. 41 
EMRK (Leistungsurteil)EMRK (Leistungsurteil)

�� ÜÜberwachung der Durchfberwachung der Durchfüührung der Urteile durch das hrung der Urteile durch das 
Ministerkomitee des Europarats (Protokoll Nr. 14: Ministerkomitee des Europarats (Protokoll Nr. 14: 
Anrufung des EGMR)Anrufung des EGMR)
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Wirkung von Urteilen gg. andere StaatenWirkung von Urteilen gg. andere Staaten

�� keine unmittelbare Bindungswirkung fkeine unmittelbare Bindungswirkung füür nicht r nicht 
beteiligte Staatenbeteiligte Staaten

�� Auslegungsmonopol des EGMR Auslegungsmonopol des EGMR ––
Konventionsrechte gelten gegenKonventionsrechte gelten gegenüüber allen ber allen 
Staaten mit dem Inhalt, den ihnen der EGMR in Staaten mit dem Inhalt, den ihnen der EGMR in 
seiner Rechtsprechung gibt.seiner Rechtsprechung gibt.

�� Inkorporation der EMRK in Inkorporation der EMRK in öösterrsterr. Verfassung: . Verfassung: 
Urteile des EGMR sind von Gerichten als Urteile des EGMR sind von Gerichten als 
Rechtserkenntnisquelle zwingend zu beachten.Rechtserkenntnisquelle zwingend zu beachten.

�� Beispiel: Beispiel: MicallefMicallef gg. Malta gg. Malta –– Anwendbarkeit von Anwendbarkeit von 
Art. 6 EMRK im Provisorialverfahren; Art. 6 EMRK im Provisorialverfahren; 
OGH 17 Ob 11/10gOGH 17 Ob 11/10g
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Umsetzung in Umsetzung in ÖÖsterreichsterreich

�� Individuelle MaIndividuelle Maßßnahmen:nahmen:
-- Zahlung der zugesprochenen EntschZahlung der zugesprochenen Entschäädigungdigung
-- Wiedergutmachung; Bsp.: Erneuerung des Wiedergutmachung; Bsp.: Erneuerung des 

Strafverfahrens (Strafverfahrens (§§ 363a StPO), Ab363a StPO), Abäänderung bzw. nderung bzw. 
Aufhebung rechtskrAufhebung rechtskrääftiger Bescheide (ftiger Bescheide (§§ 68 AVG, 68 AVG, 
§§ 52a 52a VStGVStG))

�� Generelle MaGenerelle Maßßnahmen:nahmen:
-- Aufhebung / AbAufhebung / Abäänderung konventionswidriger nderung konventionswidriger 

GesetzeGesetze
-- Anpassung der Rechtsprechung / VerwaltungspraxisAnpassung der Rechtsprechung / Verwaltungspraxis
-- Information und Anweisung der Gerichte und Information und Anweisung der Gerichte und 

BehBehöörden; Verrden; Verööffentlichung der Urteile des EGMR; ffentlichung der Urteile des EGMR; 
SchulungenSchulungen


